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RS OGH 1977/2/3 13Os181/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1977

Norm

FinStrG §35 Abs2

Rechtssatz

Die Stellung einer Ware zur Durchführung des Zollverfahrens enthebt nicht von der unter Sanktion des § 35 Abs 2

FinStrG stehenden P7icht, in der Warenerklärung über die für die Zollbehandlung maßgebenden, nicht ohne weiteres

erkennbaren Merkmale wahrheitsgemäße Angaben zu machen.
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